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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

Z23-80018L

1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Glas und keramische industrie

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Glazura s.r.o.Firmenname:

CZ Roudnice nad LabemOrt:

Telefon: +420413841254 Telefax:+420416841323

E-Mail: info@glazura.cz

Miroslav FortAnsprechpartner: +420416841254Telefon:

E-Mail: info@glazura.cz

www.glazura.czInternet:

+4204168412541.4. Notrufnummer:

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Gefahrenbezeichnungen: Xi - Reizend

R-Sätze:

Entzündlich.

Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

2.2. Kennzeichnungselemente

Gefahrensymbole: Xi - Reizend

Xi - Reizend

Terpentin, Öl (vgl. Terpentinöl)

Kolophonium

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung

10 Entzündlich.

43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

52/53 Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

R-Sätze

24 Berührung mit der Haut vermeiden.

37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

S-Sätze

Výrobek dráždí dýchací orgány a kùži.

Výrobek mùže vyvolat dlouhodobé nepøíznivé úèinky ve vodním prostøedí.

2.3. Sonstige Gefahren

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
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3.2. Gemische

Organische Metallverbindungen in organischen Lösungsmitteln und eingeengt Harz gelöst.
Chemische Charakterisierung

Gefährliche Inhaltsstoffe

GHS-Einstufung

Anteil

EinstufungCAS-Nr.

REACH-Nr.

Index-Nr.

EG-Nr. Bezeichnung

<5 %Cyclohexanol203-630-6

Xn - Gesundheitsschädlich, Xi - Reizend  R20/22-37/38108-93-0

Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, STOT SE 3, Skin Irrit. 2; H332 H302 H335 H315603-009-00-3

<5 %Terpentin, Öl (vgl. Terpentinöl)232-350-7

Xn - Gesundheitsschädlich, Xi - Reizend, N - Umweltgefährlich  

R10-20/21/22-65-36/38-43-51-53

8006-64-2

Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Asp. Tox. 1, Eye Irrit. 2, Skin 

Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H332 H312 H302 H304 H319 H315 

H317 H411

650-002-00-6

<5 %Kolophonium232-475-7

R438050-09-7

Wortlaut der R- und H-Sätze: siehe unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Betroffenen ruhig lagern, zudecken und warm halten. Bei andauernden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Allgemeine Hinweise

Betroffene an die frische Luft bringen. Betroffene in Ruhelage bringen und warm halten. Bei 

allergischen Erscheinungen, insbesondere im Atembereich, sofort einen Arzt hinzuziehen.

Nach Einatmen

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.

Nach Hautkontakt

Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser 

spülen. Augenarzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt

Kein Erbrechen herbeiführen. Mund gründlich mit Wasser ausspülen. Ärztliche Behandlung notwendig.
Nach Verschlucken

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Schaum. ABC-Pulver.

Geeignete Löschmittel

Wasservollstrahl.

Ungeeignete Löschmittel

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Kohlendioxid (CO2). Schwefeloxide. Kohlenmonoxid.

Geeigneten Atemschutz verwenden.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung
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ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Persönliche Schutzausrüstung tragen.

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Mit 

saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Wenn eine lokale Absaugung nicht möglich oder unzureichend ist, muss der gesamte Arbeitsbereich 

ausreichend technisch belüftet werden.

Hinweise zum sicheren Umgang

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Von heißen Oberflächen fernhalten.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Die Verpackung trocken und gut verschlossen halten, um Verunreinigung und Absorption von 

Feuchtigkeit zu vermeiden.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Nur im Originalbehälter lagern. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Zusammenlagerungshinweise

Empfohlene Lagerungstemperatur: bis °C: 25

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

Schutz- und Hygienemaßnahmen

Dicht schließende Schutzbrille.

Augen-/Gesichtsschutz

Stulpenhandschuhe aus Gummi.

Handschutz

Labormantel.

Körperschutz

Wenn technische Absaug- oder Lüftungsmaßnahmen nicht möglich oder unzureichend sind, muss 

Atemschutz getragen werden.

Atemschutz

braun

flüssigAggregatzustand:

Farbe:

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

charakteristischGeruch:

Prüfnorm
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Zustandsänderungen

161 °CSiedepunkt:

67 °CFlammpunkt:

9.2. Sonstige Angaben

Entzündlich. (R10)

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

unreaktiv

10.2. Chemische Stabilität

Stabil unter den empfohlenen Bedingungen der Handhabung und Lagerung

Fernhalten von Oxidationsmitteln und stark alkalischen oder sauren Stoffen exotherme Reaktionen zu 

vermeiden

10.5. Unverträgliche Materialien

Im Brandfall können gefährliche Zersetzungsprodukte wie zB Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und 

Stickoxide und Rauch.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxikologische Daten liegen keine vor.

Akute Toxizität

BezeichnungCAS-Nr.

SpeziesDosisMethodeExpositionswege Quelle

108-93-0 Cyclohexanol

RatteLD50 1400 mg/kgoral

KaninchenLD50 > 12000 

mg/kg

dermal

inhalativ Dampf ATE 11 mg/l

inhalativ Aerosol ATE 1,5 mg/l

8006-64-2 Terpentin, Öl (vgl. Terpentinöl)

ATE 500 mg/kgoral

ATE 1100 mg/kgdermal

inhalativ Dampf ATE 11 mg/l

inhalativ Aerosol ATE 1,5 mg/l

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Schädlich für Wasserorganismen. Die ökotoxikologischen Eigenschaften dieser Mischung sind durch 

die ökotoxikologischen Eigenschaften der Einzelkomponenten (siehe Kapitel 3) bestimmt.

12.1. Toxizität
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CAS-Nr. Bezeichnung

hAquatische Toxizität Methode Dosis QuelleSpezies

Cyclohexanol108-93-0

Akute Fischtoxizität 96LC50 705 mg/l Pimephales promelas

Akute Algentoxizität 72ErC50 29,2 mg/l Scenedesmus sp.

Akute Crustaceatoxizität 48EC50 17 mg/l Daphnia magna

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

Log PowCAS-Nr. Bezeichnung

108-93-0 Cyclohexanol 1,23

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Abfallschlüssel Produkt

080111 Abfälle aus HZVA von Beschichtungen (Farben, Lacke, Email), Klebstoffen, Dichtmassen und 

Druckfarben; Abfälle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken; Farb- und Lackabfälle, die 

organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten

Als gefährlicher Abfall eingestuft.

Abfallschlüssel Produktreste

Abfälle aus HZVA von Beschichtungen (Farben, Lacke, Email), Klebstoffen, Dichtmassen und 

Druckfarben; Abfälle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken; Farb- und Lackabfälle, die 

organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten

Als gefährlicher Abfall eingestuft.

080111

Abfallschlüssel ungereinigte Verpackung

Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (a. n. g.); 

Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle); 

Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt 

sind

Als gefährlicher Abfall eingestuft.

150110

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

199314.1. UN-Nummer:

ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

314.3. Transportgefahrenklassen:

III14.4. Verpackungsgruppe:

3Gefahrzettel:

Klassifizierungscode: F1

Begrenzte Menge (LQ): LQ7

30Gefahrnummer:

Binnenschiffstransport (ADN)
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ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

Seeschiffstransport (IMDG)

199314.1. UN-Nummer:

ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

314.3. Transportgefahrenklassen:

III14.4. Verpackungsgruppe:

3Gefahrzettel:

•Marine pollutant:

Begrenzte Menge (LQ): 5 L

F-E, S-EEmS:

Sondervorschriften: 223, 330, 274, 944, 955

 E1

Sonstige einschlägige Angaben zum Seeschiffstransport

Lufttransport (ICAO)

199314.1. UN-Nummer:

ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

314.3. Transportgefahrenklassen:

III14.4. Verpackungsgruppe:

3Gefahrzettel:

Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 10 L

309IATA-Verpackungsanweisung - Passenger:

60 LIATA-Maximale Menge - Passenger:

310IATA-Verpackungsanweisung - Cargo:

220 LIATA-Maximale Menge - Cargo:

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 

Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Zusätzliche Hinweise

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt bereitgestellt wird in Übereinstimmung mit der 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EG) gezogen Nr. 1907/2006 von 18 

Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 

(REACH), zur Schaffung einer Europäischen Agentur für chemische Stoffe, zur Änderung der Richtlinie 

1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 und Verordnung (EG) Nr. 1488/94, 

Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 

2000/21/EG der Kommission und im Einklang mit dem Gesetz Nr. 350/2011 Coll. , über chemische 

Stoffe und Mischungen von Chemikalien wie geändert und die damit verbundenen Vorschriften.
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Nationale Vorschriften

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Voller Wortlaut der R-Sätze in Abschnitt 2 und 3

10 Entzündlich.

20/21/22 Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.

20/22 Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken.

36/38 Reizt die Augen und die Haut.

37/38 Reizt die Atmungsorgane und die Haut.

43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

51 Giftig für Wasserorganismen.

52/53 Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

53 Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

65 Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.

Voller Wortlaut der H-Sätze in Abschnitt 2 und 3

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren 

Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren 

Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, 

Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit 

das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung 

unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht 

ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.

Weitere Angaben

(Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 

entnommen.)
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